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Die Ortsgemeinde 
zäh! t zu den 

Laufersweiier mit derzeit 760 Einwohnern 
5 einwohnerstärksten Gemeinden der mit 

insgesamt 40 Gemeinden zählenden Verbandsgemeinde 
K irchberg. 

Am Südrand der Verbandsgemeinde angrenzend an die 
Verbandsgemei nde Rhaunen gelegen kann Lauferswe! leI'" von 
der ursprüng! lehen Siedl ungsstruktur a! s Haufendorf 
bezeichnet werden. Die jüngere bauliche Entwicklung ist im 
wesentl lehen am südwesti ichen Ortsrand angesiedelt. 

Über die Bebauungspi äne "Krummersauer Weg 9
; j 9iN iederwel! er 

Weg;; und HAm Dellenbaum aus den Jahren 1958, 1964 und 1972 
wurde die Bebauung vorgegeben. Die in sich zusammen~ 

hängenden Tel! bereiche si nd fast aussch !leß I ich bebaut. 

Auch die weitere Ortsentwicklung im wirksamen 
Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Kirchberg 
dargestellt, soll im Bereich HAuf Dellenbaum ! lii vollzogen 
werden. 

Ein entsprechender Beschluß des Ortsgemeinderates zur 
Aufstellung eines Bebauungsplanes wurde im Mal 1986 gefaßL 
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Wie bereits angesprochen I legen die künftigen Bauflächen am 
südwestlichen Ortsrand , angrenzend an die bisherige 
Ortsentwick i ungsfi ächee Das PI angeb let um1"aßt eine FI äche 
von 3,13 ha. Die Begrenzung im Südosten und Südwesten 
erfolgt durch bestehende Wirtschaftswege~ die auch ais solche 
uneingeschränkt erhalten bleiben. !m Nordwesten geht das 
künftige Baugebiet einer Bautiefe (rund 35 m) über den 
ver! ängerten Krummenauer 
Der von Norden kommende 
geringes Verschwenken 
Bebauung ermög! lehen. 

Weg nach Nordwesten hinaus. 
Wirtschaftsweg Nr. 88 kann durch 

nach Westen eine raumbildende 

Die topografische Gegebenheit kann wie folgt beschrieben 
werden: 

Nach südsüdost abfa! !endes Gel ände ca e 6,5 % 1 n konti nu ier~ 
! ichei~ Form 0 
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Die derzei ti ge Nutzung 

Die Brutto"fi äche von 3) 13 ha ist nach dem vor 11 egen den 
En tWUi~f wie folgt genutzt: 

a) Öffent I lche Grünfl ächen 0,016 ha :::: 3,52 % 
(Dorffreiraum) 

b) Ersch Ileßungsstraßen 0,5240 ha :::: 16,74% 
und Fußwege 

'! ,52 ha :::: 17~89 % 

c) Nettobauland 2,5900 ha 79,03 % 

Nach dem I nhai t des bei I legenden Gesta I tungsentwurfes ist 
der Bau von 36 Wohneinheiten möglich. Hieraus resultiert eine 
durchschn i tt I iche Nettogrundstücksgröße von 720 m2

• 

36 GRUNDELEMENTE DER PLANZKONZEPTiON 

Konkretes Ziel der vorgelegten Ortsentwicklung ist es, 
insbesondere bei der Bebauung mit Einfamiiienhäusern in 
offener Bauweise j eine wirtschaftlich sinnvolle Erschließung 
zu ermögllchen und zugleich die erhöhten Anforderungen an 
die landschaftl lche Einbindung sowie innere Durchgrünung zu 
erfü I !en. 

Die wesent! ichen gesta I terl sch~konzeptionellen Überlegungen 
zur An I age und Ausgestal tung des Wohngeb ietes I assen sich 
wie folgt zusammengefaßt darstellen: 

Schaffung ei ner am gegenwärti gen 
Wohnbaulandbedarf orientierten Anzahl 
GrundsWcksei nheiten j differenziert nach 
Nachfragekategorien (GrundsWcksgrößen von 

und künfti gen 
von ca. 36 

versch i edenen 
600-800 m2

) j 

- wel tgehend reg Ion typ I sehe Baukörperformen ane! nanderge
baut oder freistehend oder durch Nebengebäude verbundene 
Einfam! I ienhäuser j 

- raumbildende Stei lung der Gebäude, orientiert an gegebener 
Topografie und Himmel srichtung j 

abwechslungsreiche Straßen~ und P!atzräume im Verlauf 
verkehrsberuh i gter An liegerstraßen 1 
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~ Straßenraumgesta I tung durch Un ienführung (Abweichung 
vom b isheri gen Ver! auf) , Oberfl ächengestal tung und 
BegrLlnung (Aufentha I ts-, Sp iel- und Kommun ikationfunk
tlon) , 

- fuß i äufi ge Verb indung der Sonnen strasse an den Krumme
nauer Weg und an die Strasse H I m Hang!!. 

- baugestalterische Vorgaben hinsichtlich Bauweise, 
Geschoss! gkel t j Dachformen 1 Dachgestai tung j Hauptgebäude
richtung und Nebenan i agen j 

- landschaft! iche 
Wohn geb i etes. 

Einbindung und Durchgrünung des 

Randgesta!tung durch Anlage eines die Ränder verbinden
den Grünsaumes j 

- Schaffung von Freiräumen (Grünf! ächen außerha!b und 
innerhalb der Aniiegerstraßen). 

Bel der Konzip lerung des Bebauungspianentwurfes standen 
also im VO!~dergrund, daß dIe. Verkehrsflächen nicht a!lein 
zur Bewä! ti gung des Kfz-Verkehrs gep lant wurden, sondern 
überwiegend als Aufenthaltsraum für die hier wohnenden 
Anlieger dienen sollen. 

Die Verkehrs!age des Baugebietes ist ausschließlich durch 
Z iel- und Que! I verkehr zu def! nieren. Dementsprechend und 
orientiert an den topografischen Gegebenheiten wurde ein 
Anliegernetz in hierarchischer Ordnung Bierschlossenii, wobei 
die Straße mit Sammelfunktion (Planstrasse A) nicht 
IB au togerecht Bi (fahrdynamisch) angelegt ist. Vielmehr sind die 
Grundsätze einer besseren Wohnumfeldgestaltung in den 
Vordergrund gestell t. 0 ies erfol gt insbesondere vor dem 
Hintergrund, daß 85 % der aktiven Freizeit in und 
unm I tteibar um die Wohnungen verbracht werden. Ent~ 

scheidend für die Aktivlerung des Wohnumfeides ist die 
Qualität der öffentlichen Straßenräume. Insofern wird der 
gesamte Straßenraum verkehi~sberuh i gt gestai teL 

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Ziele der Verkehrsbe~ 
ruhigung wie 

~ Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, 
- Reduzierung der Umwei tbel astungen (Ver! ärmung j 

Verschmutzung, Abgase) j 
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~ Wiedergewinnung des Straßenraumes für Aktivitäten der 

Anwohner ~ 
~ Nutzung anderer Fortbewegungsarten und Verkehrsmittel 

(Fahrrad, Füße) 1 

~ Verhinderung von Fremdverkehr , 
~ Geschw indi gkeitsreduz ierung 1 

~ Fahrbahnfühl~ung (Verschwenkungen j Verengungen etc.), 
~ Fahrbahngestaltung (Belag, Bodenmarkierungen, Bebauungs

planung etc.), 

Ist die An! iegerstraße A mit einer gewissen Sammelfunktion 
trassiert. Auch die Nebenstraßen (Wohnwege) sind nach 
gleichen Maximen angeordnet) wobei hier die Dimensionen 
geringer sind. 

Da der künftige Verkehr Im wesent! lehen sowoh! über den 
iiKrummenauer Weg" als auch über die Straße 11 I m Hang" zum 
Baugebiet fließen wird, ist die vorgenannte PIanstraße A in 
der Dlmensionierung anders gewertet. Entsprechend dem 
Gestaltungsvorschlag ist für die· Straße mit Sammeifunktion 
eine Gesamtbreite bis 6,5 m vorgegeben, wobel die Fahrfiäche 
auf 5 m bzw. 4,5 m reduziert ist. Die 3 Wohnwege sind in 
ihrer Ausbaubreite gemäß Funktion und der Anzahl der 
angeschlossenen Hauseinheiten abgestuft. Hier "verjüngt" sich 
die Ausbaubreite über 5 m bis auf 4,5 m hinab. 

Die Verbindung des iiKrummenauer 
Hang ii über die PIanstraße A 
Gestaltung in diesem Tei!gebiet. 

Wegesi! mit 
ermög licht 

der Straße Vi im 
eine räumliche 

Auch um die Stichwege ist die Bebauung räumlich angeordnet. 
Unter Einhaltung der Richtwerte der EAE 85 ist das neue 
Verkehrsf! ächennetz konzi p iert. Die fuß! äufi ge Verb indung am 
Ende der Sonnenstraße gewährleistet die direkte Verbindung 
innerhalb des Baugebietes. Der nördliche Abschnitt des 
Fußweges zwischen "Sonnenstraßeli und Krummenauerwegli so! i 
in seiner jetzigen Breite belassen werden, um ihn befahrbahr 
zu halten, Dies erfolgt im Hinblick auf den parallel dazu 
verlaufenden Abschnitt der ilBergstraßelU die sich bei 
winter! ichen Verhä! tn issen als rei ativ stell erweist. 

Bezüg lich des Bedarfs an Parkständen im öffen! lichen Raum 
wird für Wohngebiete von 3-5 Stellplätzen für jeweils 10 
Wohn-/Hausei nhelten ausgegangen. Dieser Richtwert kann als 
erfüllt angesehen werden ('!7 Parkstände, 1,5 m breit bei 
rund 36 Wohneinheiten). Gestaiterisch sind diese Flächen so 
angeordnet, daß sie sich im Straßenraum gut in das 
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Ersch I ießungskonzept hinsicht! ich Straßenbrei te 
Straßenraumgesta! tung einfügen. 0 ie Parkstände 
Längsaufstellung sind zumeist durch Knickpunkte 
Straßensystems a! s auch Baumpfi anzungen betont 
begründet. 

und 
in 

des 
und 

Das Volumen des vorliegenden Bebauungsplanes (insgesamt 36 
Wohneinheiten) steilt eine mittelfristige Entwicklungsperspek
tive für die Ortsgemeinde Laufersweller dar. Es ist daher 
aus ortsplanerischer und gestalterischer Sicht u.U. sinnvoll, 
den Bebauungsp! an in Ersch I ießungsabschn i He aufzuteilen 0 

Dazu bietet es sich an) zunächst den Bereich um die 
Sonnenstraße und den südöstlichen Teil zu entwickeln. 

4G BEBAUUNGSFORMEN UND BAUGESTALTUNG 

Die Art der bau I ichen Nutzung des zuvor beschri ebenen 
Änderungsgebiets wird im Sinne eines "AI !gemeinen Wohnge
bietes" nach § 4 BauNVO festgesetzt. Die in § 4 Abso 3 
genannten ausnahmsweise zu I ässi gen Betriebe und An I agen der 
Ziffern 4 und 5 sind aus Gründen evtlo auftretender 
Immissionen ausgeklammert. (Ziffer 4: Gartenbaubetriebe~ 
Ziffer 5: Tankste! len) • Sie würden den Charakter des 
Wohngebietes empfindlich stören, gerade mit Blick auf die 
angestrebte ruhige Lage. Zudem ist kein Bedarf dafür 
gegeben. Die Zulässigkeit von untergeordneten Nebenanlagen 
und Einrichtungen für Kleintlerhaitung nach § 14 BauNVO 
bleibt unberührt. 

Das PI angeb let 'IAuf Dellenbaum 11 n zeichnet sich durch ei ne 
ausgezeichnete Wohnlage aus. 
Lage (5üdosthang) und der 

Dabei sind jedoch aufgrund der 
Randsituation erhöhte Anforde~ 

rungen in ortsplanerischer und grünordnungsplanerischer 
Hinsicht zu steilen. Die Festlegung der überbaubaren 
Grundstücksf! ächen durch Baugrenzen ermög i icht den 
zukünftigen Bauwli!igen einen Gestaltungsspieiraum zur 
Anordnung der Gebäude auf ihren Grundstücken 0 Der Veri auf 
der straßen sei t1 gen Baugrenze korrespondiert dabei mi t der 
Gestaltung der Wohnwege. Dadurch wird auch ein Versatz der 

l 

Gebäude und die Vermeidung einer strengen Bauflucht 
möglich. 

Hierdurch können sich Je nach den individuellen BedLlrfnlssen 
der Anvvohner relzvoi le kommunikationsfördernde Straßen~Hof-

Situation 
zwischen 

ergeben? insbesondere 
Straße und Haus in 

wenn der Übergangsbereich 
der AI~t offenel~ Vorgärten 
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gesta I tet wird. ! nsgesamt betrachtet kann durch die 
Hverkehrsberuhigte Anlage" der Wohnwege den vielfältigen 
Bedürfn lssen der Anwohner nach Kommun ika tlons~, Aufent
ha I ts~ und Sp lei mög i ichkeiten Rechnung getragen werden. 

Was die Baukörpergestaltung anbeiangt~ so ist festzustellen, 
daß Einfamilienhäuser in der Regel in zwei Vollgeschossen im 
aufgehenden Mauerwerk errl chtet werden. Hierdurch entstehen 
oft schmaihüftige, gestelzte Baukörper. Eine günstigere 
Gestaltung läßt sich durch die Hausform URErdgeschoß und 
DachgeschoßH (EG + DG) erzielen; zumal eine Überschreitung 
der vorgesehenen Geschossigkeit möglich ist, wenn die 
topograf! sehen Gegebenhei ten dies erfordern (frei stehendes 
Keilergeschoß). Bei der vorgegebenen Anzahl der Geschosse 
ist zur besseren Ausnutzung des Geschosses im Dachraum ein 
Kniestock oder Drempel bis 0,75 m Höhe zulässig, da hier bei 
der Eingeschossigkeit im aufgehenden Mauerwerk die liegende 
Hausproportion nicht zerstört wird. 

Die Dachlandschaft in der Ortslage ist relativ ruhig und 
harmon i sch. Daher soll te bei den Neubauten im Änderungsge
b let an die regionstyp ische Bauform angeknüpft werden. 
FI achdächer b lei ben daher ausgesch lossen ; die Dachnei gung 
so! I te sich zw i sehen 35 und 48 0 bewegen 0 
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Nach den Textfestsetzungen auten grundsätz-
! ich als ZU I zissi 9 bezeichnet. Sie müssen jedoch von der 
Giebelwand 1 7 5 m Abstand halten und sollen (gemäß 
Textfestsetzung ) nicht zu el ne,~ unterbrochenen Trauf! in ie 
führen. Ziel und Begründung ist hierbei, eine möglichst 
ruhige und noch weitgehend großfläche Dachlandschaft zu 
erhal ten. 

Zur Gesta I tung der Fassaden sei erwähnt j daß verputzte 
Außenf! ächen geschaffen werden soll ten. Wie berei ts erwähnt, 
ist hier vor allem von Hgewolltenil Strukturen und industriell 
gefertigten Materialien abzusehen. Verklebte Fassaden lassen 
den Baukörper I eb los und verpackt ersehe! nen. 

Für die Gestaltung von Doppelhäusern setzt der Text des 
Bebauungsp i ans (Punkt 1 der bauordnungsrecht lichen 
Festsetzungen) fest, daß die Außengesta ltung der unm i ttei bar 
anei nander grenzenden Gebäude aufeinander abzustimmen ist 
und daß dies sowoh I für die Dachgesta I tung j die Fassaden~ 
gliederung, die Fassadenstruktur als auch für die Geschos~ 
s!gkeit gilt. Ziel ist die Erha~tung einer weitgehenden 
Einheitlichkeit in der räumlichen und baulichen Gestaltung. 

Zum großen Glück sind Glasbausteine weitgehend aus der 
Mode gekommen. Sie erzeugen innen und außen eine 
ungemütl iche Atmosphäl~e. Zudem sind sie als Material in der 
vVGebäude~LandschaftVi ein Fremdkörper. AI 5 Treppenhausbe~ 

lichtung zerreissen sie die Fassade. 

Im Bebauungsp I an nicht festgesetzt, aber aus gesta! teri schen 
Gründen wünschenswert wäre die Zusammenfassung einzelner 
Baukörper durch benachbarte Garagen 0 Hierdurch kann 
gleichzeitig die bei offener Einfami I ienhausbebauung oft 
schwer real i slerbare Raumwirkung erzeugt werden. Wei ter~ 
gehende GestaltungsbeispIele sind der Begründung im Anhang 
zu en tnehmen • 

Dem Sinne einer räumlichen Wirkung hat auch die Festsetzung 
der Hauptgebäuderichtung (vgl. das entsprechende Symbol im 
PlanL Die durch den Doppelpfeil im Plan festgesetzten 
Richtungen sind nicht al lein aus topografischen Gründen 
eingebracht ~ sondern sie soll en vor a!l em an den Stichstraßen 
Räumlichkeiten erzeugen. 
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Aus ökologisch-gestal terischer Sicht muß das 
Neubaugebiet in die Landschaft eingefügt und durch ent
sprechende grüngestaiterische Maßnahmen in die umgebende 
Landschaft eingebunden werden. 

Einer sinnvollen grünordnerischen Planung muß zunächst eine 
differenzierte Bestandsanaiyse vorausgehen, die auch die 
I andschaftsräum I ichen Strukturen erfaßto Das P! angeb let iiAuf 
Oe! i enbaum 11 11 weist kerne gi ledernden Landschaftse lemente 
in Form von Gehölzen auf; es stellt sich fast durchweg als 
hängige Acke~Alandschaft dar, Von daher birgt der vorge-
sehene Eingriff durch Bebauung wenig ökologisch ais 
gestalterisch kritische Aspekte. Wesentliches Ziel der 
grünordnerischen P! anung muß es daher sei n? durch intensive 
Ein- ais auch Durchgrünung für die erforder! iche landschaft
! iche E inb i ndung des Baugebfets zu sorgen. D se verbleibenden 
Freiräume - und dazu gehören auch die nicht überbaubaren 
prl vaten rückwärtl gen Grundstückstel ie sol jen aus 
ökologischer Sicht eine möglichst naturnahe Gestaltung 
erfahren. 

Aus ökologischer Sicht übernehmen Freiräume innerhalb 
besiedelter Flächen vielfältige Funktionen des Land
schaftshausha! tes und 51 nd daher bei Pi anungen von 
Neubaugeb leten zu integrieren. Auf der anderen Seite ist die 
Gesta I tung des Ortsrandes als Übergangszone zur freien 
Landschaft ~ ein wesentliches Eiement der Planung. 

iiGrünräumeii innerhalb besiedelter Flächen sind für die Tier~ 

welt ein wichtiges Verbindungsglied zur freien Landschaft 
und sind nur von ökologischer Bedeutung wenn sie mit ein
heim 1 sehen standortgerechten Bäumen und Sträuchern bepfl anzt 
sind. Sie können damit einen wichtigen Lebensraum 
darstel!en. Die Anlage und Unterhaltung solcher Grünräume, 
die Ihre Ergänzung durch mögl ichst naturnah angelegte 
Gärten finden sollte j ist von größter Bedeutung~ um Tier~ 

und Pfl anzenwelt geei gnete Lebensräume~ Hab! tate j zu 
bieten. 

Diese Ziele können nur erreicht werden j wenn entsprechende 
Grünräume vorgesehen und gew isse R ichtii n len (Festsetzungen) 
bel der Eingrünung beachtet werden. Deshalb sind für die 
Pflanzungen innerhalb des Geltungsbereichs nur Arten del~ 

heimischen Laubholzfiora aus der Arten! iste im Anhang zu 
verwenden. Zusätziich sollen auf privaten Flächen auch 
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Hochstamm-Obstbäume ei ngesetzt werden. Für v iele charakte~ 
ristische Tierarten bieten Obstbäume Lebensräume, sie sind 
wichtige Verbindungsglieder zu anderen Lebensräumen, stellen 
Brut~ und Überwlnterungsmögi ichkeiten dar und dienen a! s 
Nahrun gshab 1 ta t. 

Die besondere I andschaftsprägende Bedeutung der Obstbäume 
tritt in vielerlei Formen auf und kann zum Tel i im Frühjahr 
(Mai) ganze Landstriche mit ihrem Blütenmeer verzaubern. 
Einige für den Hunsrück typische Obstbaumsorten sind auf 
Anfrage bei den Baumschulen zu erhai ten und vorzugsweise 
als Hochstamm zu pflanzen. Wo immer möglich, soHte der 
Bestand an Obstbäumen erha I ren werden. 

Im folgenden werden die Einzeimaßnahmen genauer definiert: 

Für die landschaft Hche EI nb indung ist vom südöst lichen b ns 
nordwestlichen Rand des Neubaugebietes auf den privaten 
Grundstücksf!ächen ein Pflanzstreifen von 3,00 - 5,00 m 
Breite vorgesehen, auf dem die Eigentümer je Grundstück 
mindestens einen Baum !. Größenordnung oder zwei Bäume 
I! e Größenordnung sowie drei Sträucher pflanzen müssen 0 

Auf den übrigen privaten Grundstücksflächen sind je 200 m2 

nicht übei~bauter Grundstücksfl äche ein Hochstamm (Laub~ 
oder Obstgehö!z) und drei Sträucher zu pflanzen. Bei der 
Anlage von Hecken so! Jen nur Laubgehölze wie Feldahorn l 
Ha inbuche j Hase! nuß, Rotbuche und Li guster verwendet wer~ 
den. 

Für darüber hinausgehende Pflanzungen auf pij~ivaten Flächen 
bestehen keinerlei Beschränkungen oder Bindungen. Es wird 
jedoch empfohlen j aus ökologischer Sicht auch diese Anpflan~ 
zungen am ei nheiml sehen Pfl anzensortiment zu orientieren. So 
finden sich in der Liste im Anhang auch Vorschläge für 
Hausbäume j Obstgehölze und Kletterpfl anzen (z.B. zur 
Fassadenbegrünung) a! s Anregungen für die neuen Grund~ 
stückseigner. 
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Im öffent I lehen Bereich (Straßenraumes) sind Grünzüge 
(Bebauungsp I anung) entl ang der Straßen vorgesehen. Zur 
Pfi anzung festgesetzt si nd einhelmi sche Hochstämme VII ie: 

Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Fraxinus excelsior 
Quercus robur 
Sorbus aucuparia 
Ti! ia cordata 

- Sp 1 tzahorn 
~ Bergahorn 
~ Esche 
- Stieieiche 
- Voge! beere 
- Winter!indeo 

6.. VER- UND ENTSORGUNG 

6 .. 1 Wasserversorgung 

Die Ortsgemeinde Lauferswei leI" wird mit Brauchwasser über 
den Wasserversorgungszweckverband Hunsrück versorgt 0 

Die geplante Ortserweiterung soll über das örtl iche 
Versorgungsnetz an die zentra le Wasserversorgung angesch los
sen werden. Einzelheiten werden im Rahmen der Er
sch! ießungsp! anung dargelegt. 

Die Abwässer der Ortsgemeinde Lauferswei !er werden in die 
Gruppenk I äran I age Hausen inder Verbandsgemei nde Rhaunen 
geleitet. Der zuvor für das Baugebiet iiAuf Dellenbaum I lei 

vorgesehene Abwasseranschiuß an den Samm!e.~ in der Straße 
Bi I m Hang!! kann nicht edol gen ~ da die Kapazitäten der 
vorhandenen Rohre aufgrund des geringen Querschnitts nicht 
ausreichen. Auch eine Ableitung der Abwässer über die 
nördl ich gelegene IISonnenstraßeii kommt aus gleichen Gründen 
nicht in Frage. ! m Zuge ei ner später vorgesehenen bau i ichen 
Erweiterung südöstlich des Plangebietes kann die 
Abwasserbesei ti gung über die Verb indungsstrecke zwischen der 
Straße H! m Hang iV und des ver! ängerten Müh lenweges (verg (. 
Gesta I tungsentwurf) zum Sammler bzw. RÜ geführt werden. 
Weitere Einze!heiten werden im Rahmen der 
Ersch! ießungsp! anung aufgezei gt. 
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Die Versorgung des Pi angeb letes mi t elektrischer Energ ie 
edol iN ie vom Versorgungsträger empfoh len durch die 
Errichtung zweier Trafostationen • Die dafür vorgesehenen 
Standorte befinden sich auf den bei den gepl anten öffent lichen 
Grünfl ächen (Verkehrsgrün ) während für die im Norden zu 
errichtende Trafostation eine Fläche von 1 m x 1 m 
ausreichend ist, umfaßt der Standort im Süden 3,5 m x 6 m. 
Um die dort vorhandene öffent! iche Grünfl äche (Verkehrsgrün ) 
auch wei terh i n ais Freiraum nutzen zu können ~ soll te die 
Trafostation im nordöstlichen Zipfe! der Fläche untergebracht 
werden (siehe Bebauungspian). 

Ein Bodenordnungsver"fahren nach dem Bundesbaugesetz ist 
nicht notwendig, da die F!ächen des gesamten 
Geltungsbereichs Eigentum der Gemeinde sind. Die im 
Bebauungspl an vorgesch I agenen Grundstückszuschn i He können 
im Rahmen einer Fort"führungsmessung festgeschrieben werden. 

8® KOSTENSCHÄTZUNG 
(innere Ersch Heßung) 

Das Baugeb let des vorliegenden Bebauungspl anes umfaßt ei ne 
Gesamtfläche von 3,13 haG Bei der Erschließung werden in 
etwa fol gende Kosten entstehen ~ 

• Straßenbaukosten ind • i • 

Straßenbeleuchtung und 
Straßenbeg I ei tgrün 4100000,~~ DM 

2. Wasserversorung 70.000,~~ DM 

3. Abwasserbeseiti gung 2300000j~~ DM 

Gesamtkosten ca" 71 DM 

BÜRO R 
BERATiENDEA HJGiENliEIJi41 
54()1 NORfERSHAUS!'€M TEL 02605 1 2551 ~ 164.1 
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9~ FINANZIERUNG 

Die Finanzierung des 10%igen Gemeindeantei ls der Straßen~ 
baukosten erfol gt durch entsprechende Mi ttei aus dem 
GemeindeetaL 

Im Februar 1987 

I 
! /7 h 

;) ,Ja, 2~ -~J 
~LANUNGSBÜRO 'KAR 
BERATENDER INGENIE 

i 

l'Ausgefertigt: 
: ta~fersweiler, 

c • • 

Lauferswei I 

(Der 

BÖ R 
iBlEI'LIi.TENDiEPi !NGENIEUR 
5401 NORfEASHAUSEN fIEL 02605'2551 I- 1643 
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